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1 Auswertung TöB-Beteiligung B-Plan Nr. 73 Meldorf  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 73 der Stadt Meldorf 
 

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und sonstigen Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 

 Beteiligter vom Stellungnahme Abwägung 

1 Gemeinde Windbergen, 
über Amt Mitteldithmar- 
schen, Fachdienst Bauver- 
waltung 

25.06.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

2 Gemeinde Nindorf, über 
Amt Mitteldithmarschen, 
Fachdienst Bauverwaltung 

25.06.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

3 Gemeinde Bargenstedt, 
über Amt Mitteldithmar- 
schen, Fachdienst Bauver- 
waltung 

25.06.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

4 Gemeinde Nordermeldorf, 
über Amt Mitteldithmar- 
schen, Fachdienst Bauver- 
waltung 

25.06.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

5 Gemeinde Wolmersdorf, 
über Amt Mitteldithmar- 
schen, Fachdienst Bauver- 
waltung 

25.06.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

6 Gemeinde Elpersbüttel, 
über Amt Mitteldithmar- 
schen, Fachdienst Bauver- 
waltung 

25.06.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

7 Gemeinde Sarzbüttel, über 
Amt Mitteldithmarschen, 
Fachdienst Bauverwaltung 

25.06.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

8 Gemeinde Epenwöhrden, 02.07.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

- --------------------------------------------------------
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 Beteiligter vom Stellungnahme Abwägung 

 über Amt Mitteldithmar- 
schen, Fachdienst Bauver- 
waltung 

   

9 Gemeinde Nordhastedt, 
über Amt KLG Heider Um- 
land, Kirchspielsweg 6, 
25746 Heide 

01.07.21 Keine Anregungen und Bedenken. Kenntnisnahme 

10 Archäologisches Landesamt 
Schleswig-Holstein, Brock- 
dorff-Rantzau-Str. 70, 
24837 Schleswig 

05.07.21 Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische 
Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 
30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung 
feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen 
den vorliegenden Planunterlagen zu. 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kultur- 
denkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich un- 
mittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal- 
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht fer- 
ner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Be- 
sitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge- 
wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die 
Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung 
oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer 
oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die 
nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und 
die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, so- 
weit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von 
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spä- 
testens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, son- 
dern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 

11 Abfallwirtschaft Dithmar- 
schen GmbH, Rungholtstr. 
9, 25746 Heide 

05.07.21 Seitens der Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH spricht 
auf Grundlage der zugesandten Unterlagen bzw. des Links 
im Anschreiben nichts gegen die geplante Maßnahme. 

Kenntnisnahme 

12 Wasserverband Süderdith- 
marschen, Hauptstr. 7, 

05.07.21 Keine Bedenken. Kenntnisnahme 
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 Beteiligter vom Stellungnahme Abwägung 

 25704 Nindorf    

13 Handwerkskammer zu 
Flensburg, Technische Bera- 
tungsstelle, Johanniskirch- 
hof 1 – 7, 24937 Flensburg 

06.07.21 Anregungen und Bedenken werden nicht vorgebracht. Kenntnisnahme 

14 Deutsche Telekom Technik 
GmbH, Fackenburger Allee 
31b, 23554 Lübeck 

08.07.21 Keine Bedenken. Kenntnisnahme 

15 Landesamt für Landwirt- 
schaft, Umwelt und ländli- 
che Räume Schleswig-Hols- 
tein, Untere Forstbehörde, 
Außenstelle Flensburg, 
Bahnhofstraße 38, 24937 
Flensburg 

12.07.21 die von der unteren Forstbehörde zu vertretenden öffent- 
lichen Belange sind durch die o.a. Planungen nicht be- 
rührt. 

Kenntnisnahme 

16 Deich- und Hauptsielver- 
band Dithmarschen, Meldor- 
fer Straße 17, 25770 Hem- 
mingstedt 

17.07.21 Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen und der 
ihm angeschlossene Sielverband Südermiele (56) haben 
gegen den vorgenannten Plan keine Bedenken, wenn 
nachstehende Auflagen eingehalten werden: 
• Beachtung der Satzung des zuständigen Sielverbandes, 

besonders des § 5. 
• Für die im nördlichen Teil des Plangebietes direkt an- 

grenzende Verbandsanlage 56.02/Südermiele ist zu- 
gunsten des Sielverbandes ein Fahr- und Unterhal- 
tungsstreifen von 7,50 m einzutragen. Dieser Unter- 
haltungsstreifen ist von jeglicher Bebauung und Be- 
pflanzung freizuhalten. 

• Für den Fall, dass die infolge der Bebauung erhöhten 
Abflussspenden aus Oberflächen- und Abwasser die 
Leistungsfähigkeit der vorhandenen Verbandsanlagen 
überschreiten, weise ich im Vorwege darauf hin, dass 
weitere planerische und bauliche Maßnahmen an den 
Verbandsanlagen zu Lasten der betroffenen Gemeinde 
gehen. 

 
 
 
 
Die Hinweise, insbesondere bezüglich der Grund- 
stücksbenutzung zur Räumung und Wiederherstellung 
der Gewässer, werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bewirtschaftungsstreifen ist in der Planung be- 
reits berücksichtigt. Die grundbuchliche Eintragung 
eines Geh- und Fahrrechts ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung, kann aber (soweit nicht bereits er- 
folgt) nachfolgend geschehen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei 
der Vorhabenplanung berücksichtigt. 
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 Beteiligter vom Stellungnahme Abwägung 

17 Kreis Dithmarschen, Fach- 
dienst Bau, Naturschutz und 
Regionalentwicklung, Post- 
fach 16 20, 25736 Heide 

28.07.21 Seitens des Kreises wird das Vorhaben, durch das die Da- 
seinsvorsorge im Bereich der Hospizversorgung verbessert 
wird, begrüßt. Insbesondere, dass hierfür ein Standort im 
Innenbereich gefunden wurde, ist positiv zu bewerten. 
Dementsprechend bestehen aus städtebaulicher Sicht kei- 
ne Bedenken gegen die Planung. Ich bitte aber darum, die 
nachfolgenden Hinweise der intern beteiligten Fachbehör- 
den zu berücksichtigen. 
Unteren Naturschutzbehörde 
Hinsichtlich der Aufstellung des vorhabenbezogenen Be- 
bauungsplans Nr. 73 der Stadt Meldorf bestehen von Sei- 
ten der unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzli- 
chen Bedenken. 
In der Planzeichnung wird von einer bestehenden Birken- 
reihe aus vier Birken, die an der südlichen Plangebietspit- 
ze direkt am Gehweg der Straße Heseler Weg stehen, der 
südlichste Baum mit einem Erhaltungsgebot belegt. 
Grundsätzlich werden Baumerhaltungen begrüßt. Dieser 
Baum sollte jedoch noch einmal von einem Fachmann in 
Augenschein genommen werden. Er besitzt nur eine ein- 
seitige Kronenausbildung und weist ungünstige Verzwei- 
gungen auf, so dass eine dauerhafte Erhaltung fraglich er- 
scheint. Grundsätzlich kann der Baum zunächst stehen 
bleiben, eine Festsetzung mit einem Erhaltungsgebot ist 
allerdings nicht zwingend erforderlich. Es wird angeregt, 
den nördlichsten Baum dieser vier Birken mit einem Erhal- 
tungsgebot zu belegen. Dabei handelt es sich um einen 
gut gewachsenen Baum mit einer allseitigen Kronenausbil- 
dung. 
 
 
 
Bei den textlichen Festsetzungen zu den Pflanzbindungen 
fehlt eine Aussage dazu, was im Falle von unvermeidli- 
chen Abgängen der festgesetzten Bäume geschehen soll. 
Ich empfehle eine textliche Festsetzung aufzunehmen, 
nach der bei krankheitsbedingten Abgängen oder unver- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis wird aufgenommen und an den Vorha- 
benträger zur zukünftigen Beachtung weitergeleitet. 
Im Bebauungsplan wird an der Erhaltungsfestsetzung 
festgehalten, um den Baum im Zweifel zu erhalten. 
Auch bei ungünstigem Wuchs kann er durchaus eine 
Lebensraumfunktion, z.B. auch als Brutstätte haben. 
Eventuell wird sich die Kronenausbildung nach Ent- 
fernen des Nachbarbaums auch noch verbessern. 
Die anderen drei Bäume werden erhalten, sofern die 
Erschließung des Grundstücks dem nicht entgegen- 
steht. Da aufgrund des sehr begrenzenden Grund- 
stückszuschnitts und den Anforderungen an einen 
barrierefreien Zugang eine wirtschaftliche Erschlie- 
ßung nur unter Nutzung der entsprechenden Flächen 
am Heseler Weg für Zufahrten und -gänge möglich 
ist, kann es sich erst in der Ausführungsplanung auf- 
grund minimaler Anpassungen entscheiden, welche 
Bäume erhalten werden können. Daher können sie 
auf der Ebene des B-Plans nicht festgesetzt werden. 
Es ist bereits festgesetzt, dass Ausfälle zu ersetzen 
sind. Die Anregung ist somit berücksichtigt. 
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 Beteiligter vom Stellungnahme Abwägung 

   meidbaren Fällungen gleichwertige Ersatzpflanzungen vor- 
zugsweise am selben Standort erfolgen müssen, um die 
gestalterische Wirkung langfristig wiederherzustellen. 
Untere Wasserbehörde 
Wasserrechtliche Stellungnahme zur Abwasserbeseitigung: 
Generell bestehen keine Bedenken. 
Mit dem Träger der Abwasserbeseitigungspflicht, dem 
Wasserverband Süderdithmarschen, ist abzuklären, ob das 
Grundstück vom derzeit bestehenden Anschluss- und Be- 
nutzungszwang an den öffentlichen Regenwasserkanal im 
Heseler Weg ganz oder teilweise befreit wird. 
Mit der Bauleitplanung wurde keine Bewertung der Was- 
serbilanz und kein Nachweis der damit verbundenen 
schadlosen Regenwasserbeseitigung erbracht. In dem ge- 
meinsamen Erlass des MELUND und des MILI zum Umgang 
mit Regenwasser in Neubaugebieten vom 10.10.2019 wur- 
de auf diese gemeindliche Pflicht als Träger der Bauleit- 
planung hingewiesen. Zur Anwendung der neuen Methodik 
bei der Oberflächenentwässerungsplanung wurden im Er- 
lass entsprechende Hinweise gegeben. 
Ohne die entsprechenden Nachweise kann eine wasser- 
rechtliche Erlaubnis für die geplante Regenwasserbeseiti- 
gung nicht in Aussicht gestellt werden und somit die Er- 
schließung nicht als gesichert gelten. 
Die Nachweise zu den wasserrechtlichen Anforderungen 
zum Umgang mit Regenwasser, Teil 1: Mengenbewirtschaf- 
tung, sind entsprechend vorzulegen. 
Brandschutzdienststelle 
Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes entspre- 
chend den hier vorgelegten Antragsunterlagen können Be- 
denken hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes un- 
ter Beachtung folgender Punkte zurückgestellt werden: 
Für den Bebauungsplan ist eine Löschwasserversorgung 
von mindestens 96 m³/h über zwei Stunden dauerhaft vor- 
zuhalten. 
Die Lage und Anordnung der Löschwasserentnahmestelle 

 
 
 
 
 
 
 
Der Wasserverband wurde am Verfahren beteiligt. 
Die nachfolgende detaillierte Ausführungs- und Ge- 
nehmigungsplanung wird mit den Trägern der Ver- 
und Entsorgung abgestimmt. 
 
Der entsprechende Nachweis wurde nachgereicht. 
Die untere Wasserbehörde hat daraufhin bestätigt, 
dass keine Bedenken bezüglich der Entwässerung des 
Vorhabens bestehen. Bei einer Befreiung vom An- 
schluss- und Benutzungszwang des Regenwasserka- 
nals gilt dies auch für eine Direkteinleitung in die Sü- 
dermiele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 
die Begründung eingefügt. 
Die Umsetzung erfolgt auf der nachfolgenden Ebene 
der Genehmigungs- und Ausführungsplanung. 
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 Beteiligter vom Stellungnahme Abwägung 

   (n) ist mindestens 4 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten 
mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Dithmarschen 
abzustimmen. 
Die Löschwasserentnahmestelle für den Erstangriff der 
Feuerwehr (mind. 48 m³/h) darf zur Sicherstellung wirksa- 
mer Löscharbeiten nicht weiter als 75 m Luftlinie (maxi- 
mal 80-120 m verlegte Druckschlauchleitung über eine ge- 
sicherte Wegführung) vom Objekt entfernt liegen. Die ge- 
samte Löschwassermenge muss innerhalb eines Umkreises 
(Radius) von 300 m nachgewiesen werden. 
Löschwasserentnahmestellen müssen sich über Flächen 
der Feuerwehr gemäß DIN 14090 erschließen lassen. Sie 
sind dauerhaft (im Winter zusätzlich von Schnee und Eis) 
frei zu halten. 
Die Flächen für die Feuerwehr dürfen sich nicht mit Ab- 
stellanlagen und Stellplätzen überschneiden. Sie sind zu 
kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten. Sie sind im Nah- 
bereich zu den Löschwasserentnahmestellen herzustellen. 
Seitens der Brandschutzdienststelle können Bedenken hin- 
sichtlich der Rettung von Menschen und Tieren gemäß § 15 
LBO SH über tragbare Leitern der Feuerwehr aus dem 1. 
Obergeschoss nicht zurückgestellt werden – dies gilt insbe- 
sondere für den Schulungsraum und die Kinderhospizräu- 
me. 
Die Sicherstellung des 2. Rettungsweges für bis zu 10 Per- 
sonen innerhalb einer Nutzungseinheit über tragbare Lei- 
tern der Feuerwehr ist als sachgerecht anzusehen. Ab 30 
Personen innerhalb einer Nutzungseinheit wird ein 2. bau- 
licher Rettungsweg als erforderlich angesehen. 
Für die Kinderhospizräume ist aufgrund der fehlenden 
Selbstrettungsfähigkeit zwingend ein 2. baulicher Ret- 
tungsweg aus dem 1. Obergeschoss herzustellen. Ret- 
tungswege sind auch Angriffswege für die Feuerwehr. 
 
Die im Hause beteiligte Straßenverkehrsbehörde sowie 
untere Bodenschutzbehörde haben keine Bedenken oder 
Anregungen zu den vorgelegten Planunterlagen. 
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 Beteiligter vom Stellungnahme Abwägung 

18 Industrie- und Handelskam- 
mer zu Flensburg, Postfach 
19 42, 24909 Flensburg 

04.08.21 Keine Bedenken. Kenntnisnahme 

19 Arbeitsgemeinschaft der an- 
erkannten Naturschutzver- 
bände in Schleswig-Hols- 
tein, Burgstraße 4, 24103 
Kiel 

10.08.21 Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzver- 
bände haben keine grundlegenden Bedenken und stimmen 
hiermit der Planung zu. 

Kenntnisnahme 

20 Landesamt für Landwirt- 
schaft, Umwelt und ländli- 
che Räume, Abteilung Tech- 
nischer Umweltschutz, 
Postfach 1917, 25509 Itze- 
hoe 

10.08.21 Das Vorhaben liegt nach hiesigem Erkenntnisstand nicht in 
einem Achtungsabstand ohne Detailkenntnisse eines Be- 
triebsbereichs. 
Aus Sicht des Immissionsschutzes sind keine Anregungen 
oder Bedenken mitzuteilen. 

Kenntnisnahme 

21 Landwirtschaftskammer 
SH, Grüner Kamp 15-17, 
24768 Rendsburg 

02.08.21 Keine Bedenken bzw. Änderungswünsche. Kenntnisnahme 

22 Landesbetrieb Straßenbau 
und Verkehr S-H, Standort 
Itzehoe, Postfach 2031 , 
25510 Itzehoe 

10.08.21 Das Gebiet liegt westlich des Heseler Weges (Landesstraße 
147 -L 147-). Die L 147 ist in diesem Bereich Teil einer 
festgesetzten Ortsdurchfahrt. 
Gegen die o.g. Bauleitplanung habe ich keine Bedenken, 
wenn folgende Punkte berücksichtigt werden: 

 

   01. 
Alle baulichen Veränderungen an der L 147 sind mit dem 
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
(LBV.SH), Standort Itzehoe, Breitenburger Straße 37, 
25524 Itzehoe, abzustimmen. 
Außerdem dürfen für den Straßenbaulastträger der L 147 
keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur 
Berücksichtigung an den Vorhabenträger weitergelei- 
tet. 

   02. 
Wasser, geklärt oder ungeklärt, dazu gehört auch gesam- 
meltes Oberflächenwasser, darf nicht auf Straßengebiet 
der L 147 geleitet werden. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur 
Berücksichtigung an den Vorhabenträger weitergelei- 
tet. 

   03.  
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 Beteiligter vom Stellungnahme Abwägung 

   Ich gehe davon aus, dass bei der Prüfung der Notwendig- 
keit bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnahmen die 
zu erwartende Verkehrsmenge auf der L 147 berücksich- 
tigt wird und die Bebauung ausreichend vor Immissionen 
geschützt ist. 
Immissionsschutz kann vom Baulastträger der L 147 nicht 
gefordert werden. 

 
Diese Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und 
straßenverkehrlichen Bereich nur auf Straßen des überört- 
lichen Verkehrs mit Ausnahme der Bundesautobahnen. 
Eine zusätzliche Stellungnahme in straßenbaulicher und 
verkehrlicher Hinsicht durch das Ministerium für Wirt- 
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des 
Landes Schleswig-Holstein erfolgt nicht. 

Es gibt keine Hinweise darauf, dass im Rahmen der 
Planung immissionsschutzrechtliche Konflikte entste- 
hen könnten. 

 
 
2. Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 

 Beteiligter vom Stellungnahme Planerische Beurteilung 

   
keine 

 

 
 
 
3. Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) 

 
 

Beteiligter vom Stellungnahme 

Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume Integrati- 
on und Gleichstellung, Abt. 
Landesplanung und ländli- 

05.08.21 Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumord- 
nung ergeben sich vor allem aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein vom 13.07.2010 (LEP; Amtsbl. Schl.- 
H. 2010 Seite 719), dem Entwurf der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 (Bekannt- 
machung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 
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che Räume, IV 6, Postfach 
7125, 24171 Kiel 

 
vom 17.11.2020 - Amtsbl. Schl.-H. S. 1621) und dem Regionalplan für den Planungsraum IV (RPl IV; Amtsblatt Schl.-H. 
2005 Seite 295). 

Die Planungsabsichten sind vor dem Hintergrund der landesplanerischen Grundsätze für eine bedarfsgerechte Weite- 
rentwicklung der ambulanten und stationären Hospizversorgung sowie der Sicherstellung einer gleichwertigen medizi- 
nischen Versorgung ausdrücklich zu begrüßen. Die Standortwahl entspricht den landesplanerischen Zielen für eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung (Ziff. 5.5 Abs. 2 und 3.9 LEP Fortschreibung 2020). 

Ziele der Raumordnung stehen den vorliegenden Planungsabsichten insoweit nicht entgegen. 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift damit einer planungsrechtli- 
chen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit 
dieser landesplanerischen Stellungnahme nicht verbunden. 

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht sind derzeit keine weitergehenden Anmerkun- 
gen erforderlich. 

 



Durchführungsvertrag 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.73 der Stadt Meldorf für das Gebiet „westlich des 
Heseler Weges, nördlich der Bebauung Heseler Weg 3 und südlich der Südermiele"; 

Zwischen der Stadt Meldorf, vertreten durch die Bürgermeisterin Uta Bielfeldt, 

nachstehend "Stadt" genannt, 

und dem Freundeskreis Hospiz Dithmarschen e.V. 
vertreten durch den Vorstand 
Zingelstr. 6 
25704 Meldorf 

nachstehend "Vorhabenträger" genannt, 

wird folgender Durchführungsvertrag geschlossen: 

Präambel 

Die Stadt hat am 27.04.2021 beschlossen, für das Vertragsgebiet den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr.73 der Stadt Meldorf nach§ 12 BauGB aufzustellen. Damit soll ein 
Sondergebiet gemäß§ 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Zentrum für Hospizarbeit und 
Palliativmedizin" festgesetzt werden. 
Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan liegt der mit der Stadt abgestimmte Vorhaben- und 
Erschließungsplan des Vorhabenträgers zugrunde. 

§ 1 Vertragsgegenstand und Vertragsgebiet 

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Bau eines Hospizes einschließlich notwendiger 
Erschließungsmaßnahmen im Ve1iragsgebiet. 

(2) Das Vertragsgebiet umfasst die im Lageplan (Anlage 1) umgrenzten Grundstücke (Teilflurstück 
aus 29/13, Flur 14 Gemarkung Meldorf, ca. 3.600 m2-Fläche, Flurstück 29/5, Flur 14, Gemarkung 
Meldorf, 261 m2-Fläche und einem Teil aus dem Flurstück 228, Flur 4, Gemarkung Meldorf 
(Straßenverkehrsfläche). Der Vorhabenträger hat sich das Eigentum am Teilflurstück 29/13 durch 
notariellen Kaufvertrag gesichert. Der Kaufvertrag liegt der Stadt vor. Das Flurstück 29/5 ist 
Eigentum der Stadt Meldorf. Die als Straßenverkehrsfläche überplante Teilfläche des Flurstückes 
228 ist Eigentum des Landes. 

§ 2 Bestandteile des Vertrags 

Bestandteile des Vertrags sind: 
a) der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebiets (Anlage 1) 
b) Pläne zur Ausführung des Vorhabens (Anlage 2) 
c) der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 73 der Stadt Meldorf (Anlage 3) 













V 



Bekanntmachung Nr.: __ _ 
des Amtes Mitteldithmarschen 

für die Stadt Meldorf 

Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 73 der Stadt Meldorf für das Gebiet 
,,westlich des Heseler Weges, nördlich der Bebauung Heseler Weg 3 und südlich der Südermiele" 

Die Stadtve11retung der Stadt Meldorf hat in der Sitzung am 27.10.2021 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 73 der Stadt Meldorf für das Gebiet „westlich des Heseler Weges, nördlich der 
Bebauung Heseler Weg 3 und südlich der Südermiele", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 14.01.2022 in Kraft. Alle Interessierten können den 
Bebauungsplan und die Begründung dazu von diesem Tage an in der Amtsverwaltung 
Mitteldithmarschen - Geschäftsbereich Bauen und Finanzen-, im Verwaltungsgebäude Roggenstraße 
14, 25704 Meldorf, Zimmer 2.09, wälU"end der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und 
über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich wurden der Bebauungsplan und die Begründung ins 
Internet unter der Adresse „www.mitteldithmarschen.de" eingestellt. 

Beachtliche Verletzungen der in§ 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber dem Amt 
Mitteldithmarschen bzw. der Stadt Meldorf geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 Bau GB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen(§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine 
bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen . 

Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) bezeichneten 
landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfe11igung und Bekanntmachung der Bebauungsplan­
Satzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt 
Mitteldithmarschen bzw. der Stadt Meldorf unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der 
Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 

Meldorf, den 13.12.2021 Amt Mitteldithmarschen 
-Der Am irektor-J,g 
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